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p r ä a m b e l

ln elnem freiheitlich demokratischen Gemeinwesen gehört das freie Worl zu den
wichtigsten konstitutiven Elementen. Auch in elner Gesellschaft, in der dte
lr,4einungsfreiheit Verfassungsrang hat, gibt es vieierlei GrLjnde, Zwänge.
Versuchungen und Hindernisse, die zu elner Einengung uncl damit letzt tcn zu e ner
Bedrohung der fleien lMetnungsäußerung fr]hren können.

Wenn aber Opportunitätsdenken, das Bemühen um Anpassung und Konformität und
die Scheu vor vermein ichen Autoritäten überhand nehmen, dann verkummeft der
Itlut, unüberhörbar das zu sagen, was möglicherweise unbequem ist, der vor_
herrschenden oder def obrigkeiflichen l\,4einung zuwiderläuft. aber um der Wahrhe t
und wahrhaftigkeit wirren ausgesprochen werden so|te. Daher verdrent cras treie,
unerschrockene Wort Ermutigung und Anerkennung. Es verclient dies um so rnehr.
wenn damjt d/e Bereitschaft zum öffen|ichen persönllchen Bekenntnis in Wod und
Tat verbunden ist.

N,4ut g und standhaft hat Dr. l\,4artin Luthef seine überzeugung gegenüber den Auto_
ritaten seiner Zeit verteidigt.

in Erlnnerung an dlese Haltung siiften dle Lutherstädte Coburg, Eisenach, E sleben.
Edurt, Halie, Hejdelberg, l\,4agdeburg, l\,4arburg, Schmalkalden, Speyer, Torgau,
Wi l renoerg.  Worms und Zei rz  der  pre s

,, Das unerschrockene Wort ,,.

Die Preisverleihung regelt sich nach einem Statut, welches die beteiiigten Städte
a nerkenne n.



S T A T U T

für den Preis ,,Das unerschrockene Wort"

s l
Grundsätze für die Preisvergabe

Der Preis soll verliehen werden an Frauen und l\,4änner, die in einer besonderen
Situation oder bei einem konkreten Anlass, aber auch beispielhaft über ernen
größeren Zeitraum h nweg, n Won und Tat für die Gesellschaft, die Geme nde, den
Staat bedeutsame Aussagen gemacht und gegenüber Widerständen vertreten
haben. Dabei soll es weniger um e ne Zusta nds besch reibu ng gehen als um weg-
weisende, zukunftsgerichtete Uberlegungen.

Bei der Vergabe des Preises sollen parteipoltische und konfessionelle Gesichts-
punkte keine Rol e spielen. Auch allgemeine Unzufriedenhe t. querulatorLsche oder
eigennritzige l\,4otive oder Demagogie erfüllen nicht das Kriteriurn des
,unerschrockenen Wortes .

Die Pfeisträger können aus der Bundesrepublik Deutschland, aber auch aus dem
Ausland kommen.

s 2
Preis

Der Preis ,,Das unerschrockene Woft' besteht aus einer Urkunde und einem Ge dbe-
t rag in  Höhe von 10.000 Euro.

Der preisverle henden Siadt werden aus dem Fonds S0O Euro zur Finanzrefung e ner
Ehrengabe an den jeweiligen preisträger zur Verfügung gestellt.

s 3
Zeitpunkt der preisverleihung

Die Verleihung des Preises erfolgt ab ,1999 im Abstand von 2 Jahren leweilszwischen dem 17. und 27 . April in Erinnerung an den Reichstag zu Worms im
Janre 1521.

In besonderen Fällen kann von der 2-Jahres_Regelung abgewichen werden.



s 4
Ort der Preisverleihung

Die Prelsverleihung frndet erstmals in Worms statt.

Die Stifterstadt, in der der nächste Preis verliehen wird, ist jeweils durch Losent-
schejd zu bestimmen. Der so durch Los bestimmte Verleihungsort wird am Tage der
jeweiiigen Preisverle hung bekanntgegeben.

Das Losverfahren wird von der jewei igen geschäftsfLlhrenden Stadt durchgeführt.

Das Los zieht der Vorsltzende der Jury.

Die Städte, die bereits den Preis verllehen haben. fa len aus dem Losentscheid
heraus. Nachdem alle Stifterstädte den Preis verliehen haben, beginnt das Losver-
fahren von neuem.

s 5
: inanz ierung

Beginnend ab dem I  7 .04.  1999 s ind a l le  2  Jahre 1 ,6  Cent  /  E nwohner  entsprechend
der amtlichen Statistik des Deutschen Städtetages in einen Fonds etnzuzah en.

Die Verwaltung des Fonds ob iegt der Stadt Worms

s 6
Vorschlagsverfahren

Vorschläge für die Preisverieihung kann jede Stifterstadt entgegennehmen. Vor_
schlagsberechtlgt gegenüber der Jury sind die St fterstädle und die berufenen
Jurymitglieder. Die Städte regeln das Auswahlverfahren in eigener Veranrwonung.
dabei soll eine breite Beteiligung der Bürger angestrebt werden.

Aus jeder Stadt soll maximal ein Vorschlag mit Begründung an die Jury weiterge_
leitet werden. Die berufene Jury entscheldet endgü tig übei den preist;äger.

s 7
Zusammensetzung der Jury

Der Jury gehören die Oberbürgermeister / Bürgermeister und 6 durch
leweillge Preisvergabe berufene Vertreter des öffenfllchen Lebens auf
der Stifterstädte an.

sle fr.lr die
Vorschlag



s 8
Aufgaben der Jury

Die Jury tritt spätestens 6 l\,4onate vor der Preisverle hung zusamnen. Den Vorsitz
hat der Oberbürgermelster / Brlfgermelster der ausrichtenden Stadt. Die Jury g trt
sich eine Geschaftsordnung. Sie wählt aus den eingereichten Vorschlägen den
Preisträger aus. Die Entscheidung der Jury bedad einer Zwe drittelrnehrheit.

s e
Organisation der Preisverleihung

Die Organisation der Preisverleihung übernimmt die preisverleihende Stadt. D ese
lädt den von der Jury vofgeschlagenen Preisträger zur Preisverle hung ein.


